
Dıie lora Gottes die wirtschaftliıchen achzwänge

Die Sabbat- und Jobelhjahrgesetzgebung LEevV 25 In ihrer Geschichte

VON RAINER ALBERTZ

Vorbemerkung
Die Sabbat- und Jobeljahrgesetzgebung Lev 25 ist der umfassendste und

ganz erstaunlıche Versuch des ersten Gottesvolkes, VO  —_ ott her dıe „Eigen-
gesetzlichkeıt““ der Wırtschafit aufzubrechen und S1e für dıe ihren
/wängen eıdende Kreatur erträglicher gestalten. Ihr gehen Jahrhunderte
zäher Reformbemühungen VOTITaus

Wenn das Jobeljahr nıcht realıisiıert werden konnte, dann hat das mıt
der unerbittlichen arte dieser Sachzwänge tun och bevor 1€eSs
Christen hochmütig kritisiıeren, ollten S1e sıch iragen, enn das zweıte
Gottesvolk auch 1L1UT annähernd Vergleıc  ares versucht hat CGenauso
wen1g WIE das Feindesliebegebot nıcht dadurch hınfällıg wiırd, daß 6S dıe
Kırche meılnes 1ssens nıe gewagt hat, mıt ıhm In größerem Maxßstab dıe

der (Gjewalt aufzubrechen, verhert dıe alttestamentliche Gesetzgebung
ihres teilweıise utopischen Charakters iıhre Bedeutung. Sıe bleibt en

MC Hoffnungsarbeıt den Pessim1ismus und Zynısmus scheinbar
unveränderbarer, lebenszerstörender Strukturen, eın entschlossenes Be-
kenntnı1s, dalß nıcht der wirtschaftlich: Sachzwang, sondern (Gjott im Reg1-
ment sıtzt

Die sozlale Krıse seit dem Jahrhundert

Um die Tragweılte dieses Reformversuches verstehen, muß INan sıch eın
4C weiıt seine Vorgeschichte vergegenwärtigen. Das Israel der i-
lıchen eıt Wal eıne relatıv egalıtäre Gesellschaft VO  —; Kleinbauern und Hır-
ten SCWCSCH. Jede Famıilıe verfügte ber eıne Landparzelle, ihren Erbbesitz
(nahäla), die dıe Anhäufung VOIN TUn und en 1ın der and
weniger Famıiılıen verhindern tradıtionell unverkäuflich War on 21)
och ausgelöst UuUurc dıe sozlalen Veränderungen, die das Kön1igtum
bewirkte, geriet diese Gesellschaftsordnung In der staatlıchen eıt ab dem

AUusSs den ugen Die Propheten AmoOs, Jesaja und 1C führen dar-
ber age, daß eine Schicht VO  — königlıchen Beamten, Offizıeren und
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Kaufleuten iıhren Landbesıiıtz eEXDaNSIV auf Osten der tradıtionellen eiın-
bauern auswelıtet (Jes 5,8; MIı 2,1-2) und diese In dıe erelendung drängt
(Am 29’ 5,11) €e1 bedienten S1e sıch VOT em des Instruments des har-
ten antıken Kreditrechts: Dieses raäumte dem Kreditgeber fehlen-
der staatlıcher Eigentumsgarantie ausgesprochen hohe Zins-, and-
und Haftungsansprüche e1n, wıeder seiın eld gelangen. Im
der Säumigkeıt eines Schuldners hatte der Kredıitgeber Zugriff auf den
gesam Besıitz, auch den er und auf die Person des Schuldners und
seiıner Famıilıe on 4,11) Kleinbauern, einmal In die dieses
Kreditrechtes gekommen, mußten ihrem Gläubiger zuerst ihre bewegliche
Habe, ann ihre Kınder, iıhren er und schhelblic sıch selber verpfänden,

sıch In die Schuldknechtschaft verkaufen. S1e arbeıteten meılst och
auf iıhrem cker, aber dessen Ertrag und ihre Arbeitskraft gehörten 1SC
iıhrem Schu  errn (antıchretisches Pfand). Schlıeßlic konnten S1e endgül-
t1g VON ihrem er vertrieben und W1e ihre Kınder In dıe Temd-
sklavere1 verkauft werden (Am 2” Neh 55) Die gesellschaftlıchen Auswir-
kungen verheerend. Die Oberschic hatte eın Interesse daran, sıch
ber das Kreditrec eın Heer VonNn ıllıgzen Arbeitskräften schaiien Eın
erheblıcher Teıl der Bevölkerung wurde Ürc diesen Mechanismus In die
Verarmung und 1ın dauernde Unfreiheıit und Abhängıigkeıt VO  — der ber-
chıicht getrieben.

Infolge der prophetischen nklagen und der Erschütterung, dıe der
Untergang des Nordreiches auslöste, kam CS abh dem Ende des Jhs
einer el VO  . relıg1ösen Reformgesetzgebungen, dıe massenhafte Ver-
elendung der Kleinbauern einzudämmen:

Die sozlale Reformgesetzgebung IM Bundesbuch (ExX 20,22-23,19)
Das Bundesbuch ist nıcht, WI1Ie ange V  u  9 eiıne Gesetzgebung AUus

vorstaatlıcher Zeit, sondern eine Reformgesetzgebung Aaus dem späten
und dem J  9 dıe schon auf dıe TS der Prophetie antwortet. !

Ich habe das Bundesbuch mıt der Hıskıanıschen Reform ZUSAMMCNSC-
bracht
} Hx 22,24 Die schädlıchste orm des Kreditgeschäfts, das en auf

Zinsen, wıird gegenüber den Armen verboten; später wird dieses Verbot auf
das Volk erweiıtert.

Hx Es gab einen alten Tabu-Brauch, jeden er alle sıeben
re Pa liegen lassen (Samat)  e Wenn der Wıldwuchs den wılden
Tieren überlassen bleiben soll, ist ohl eine restitutio in integrum
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gemeınt, eine cheu, den er total wıirtschaftlich auszubeuten,
Bewußtseın, dessen Segenskräfte Urc Verzichtsleistung sıchern. Dıe-
SC  - JTabu-Brauch wurde 1m Bundesbuch 11UN auch eine karıtatıve
Abzweckung gegeben: en und och VOT den wılden Tieren sollte den
Armen der Wıldwuchs überlassen bleiben Dies reichte eiıner Armenver-
SOTSUNg nıcht Au  N Uurc die Eınbeziehung Von Weingärten und Olbaum-
pflanzungen, dıe auch ohne Bearbeıtung eine passable Ernte abwarfen,
am die Reform aber eıne ernstzunehmende karıtatıve Bedeutung.

Hx 21,1-6 Die Schuldsklavere1 wurde wahrscheimlıich erstmals 1im Bun-
desbuch auf die maxımale Dauer VoN sechs Jahren begrenzt, egal W1Ie hoch
die cChulden 1m Einzelfall Dıiıes sollte einer Perpetulerung der
Schuldsklavereı Uurc dauernde Nachforderungen der Gläubiger einen Rıe-
ge] vorschieben. ufgrun der kompositorischen Entsprechung Von Brache-
jahr und Sklavengesetz 1mM Bundesbuch? ist 6S wahrscheımnlich, daß der
ort übliche Sıeben-Jahres-Rhythmus das odell für die 900| konzıiplerte
Sklavenentlassung abga

och keine karıtatıve Bedeutung hatte ın vorexıilıscher eıt der Sab-
bat ‚War 1st seline Geschichte och nıcht voll aufgehellt. ach der wahr-
scheinlichsten ese, dıe VO  — J.Meinhold stammt, ° WarTr der Sabbat VOTEeX1-
1ISC ein Vollmondsfest, das In den Jlempeln regelmäßig egangen wurde
(Jes 1,13: Hos 2,16; Am 8,J; Ihr 2,6) Es Warlr WI1e andere Feste auch mıt
einem Handelsverbo belegt (Am 8,5), hatte aber für dıe Bevölkerung
wenig Bedeutung on 4,23) Daneben gab CS einen alten Brauch, alle s1e-
ben Jage dıe ackerbäuerliche Arbeıt unterbrechen und einen Ruhetag
einzulegen (Ex 23 12 Ex >  9 der aber och nıcht Sabbat genannt wird;
N erscheıint 11UT das erb sabat. Er hatte och keine explizıt relıg1Ööse
Bedeutung, sondern gehörte hnlıch WIeEe die Ackerbrache den Tabu-
Bräuchen und sollte In der altesten Formulıerung Ex 2312 azu dienen, daß
‚„deın chs und eın Esel Ruhe iinden‘“‘, dıe damals wichtigsten Arbeıts-
tliere nicht total wiıirtschaftlich ausgebeutet wurden. Es geht J1er also darum,
den Tieren, die der ensch sich UrC Zähmung verfügbar emacht hatte,
per10dısch einen Teıl ihrer ursprünglıchen Fyeiheit wlederzugeben.

Die zweıte sozlale Reformgesetzgebung IM Deuteronomium (Din 2-2
Die zweıte der Reformgesetzgebung erfolgte 1m Z/uge der ]0s1a-

nıschen Reform 1mM dtn Gesetz 1m etzten Drıttel des Jhs
41 Dtn Das Zinsverbot wurde auf alle Volksangehörigen Adus-

geweıtet und explızıt auf eld- und Naturalzınsen iestgelegt.
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Dtn ‚1—1 Die alte Ackerbrache wurde den stärker städti1-
schen Bedingungen des Jhs auf Kreditgeschäfte übertragen un:
einem generellen Schuldenerlaß alle s1ıeben re umgew1ıdmet. Die
Semitta ‚„„Loslassung‘‘ wıird allgemeın, für das Land gültig Adus$s-

gerufen und erstreckt sich e1 nıcht 1Ur auf dıe Schuldsumme, sondern
auch auf alle AdUus dem Kreditgeschäft resultierenden Abhängigkeiten (Nut-
zungspfänder, Sıcherheıitspfänder, Schuldknechtschaft) Ausgenommen

1Ur Ausländer. Dıiıe CNOTME materiıelle Verzichtsleistung, dıe jer der
reichen Oberschic abverlangt wırd, wurde anders als die alte Ackerbrache
als Gottesdienst definiert (für We ausgerufen V.2b) Dıie Gefahr des Mi1iß-
brauchs wurde Urc eine Herzen gehende Predigt ekämp (V./-11)

Solche generellen Schuldenerlasse („Lastenbefreiungen‘‘) gab 6S auch
1m Vorderen Orient, 1mM altbabylonıschen Mesopotamıen hlıeßen S1e

anduraru und m1 Saru, miıttelbabylonisch zakütu, In NuzIı Sudütu, as-

yrisch subarü. Es handelt sıch €1 Gnadenakte des Könıi1gs, die dieser
7B Aaus nla selnes Reglerungsantritts rheß.“* Im Hebräischen heißen
solche einmalıgen Gnadenakte deror; eın olcher wurde dem TUC
der Belagerung Jerusalems VONN Zedek1a un: den Angehörıigen der ber-
chicht vereinbart, aber kurz darauf wleder zurückgenommen (Jer 34).°
ıuch der Schuldenerlaß, den Nehemia dıe Ratsherren und otabelin
erzwıingt (Neh 5), gehört In diese Linle.

Das Besondere des dtn Schuldenerlasses Wal dessen slösung Vo

Önılg und seine Etablierung als regelmäßıig wıederkehrende relig1öse Insti-
tution. Damiıt wurde ZWal das harte Kredıitrec nıcht abgeschafft, aber die
Verarmten erhıelten erstmals WI1e einen Rechtsanspruc auf chul-
enerlaß, der alleın auftf verläßlicher göttliıcher Verfügung beruhte und VON
der na oder Wiıllkür eines Königs völlig unabhängig WAär.

Dtn 5,12-18 Die dtn Reformer versuchten, die Startchancen für
Schuldsklaven dadurch verbessern, daß S1e mahnten, ihnen be1 der Ent-
assung eın In der Ööhe nıcht festgesetztes Startkapıtal zahlen
Damıt Wl ZWal dıie Schuldsklavereı nıcht abgeschafft, aber ihr Prinzıp
insofern durchlöchert, als der Sklave nıcht mehr L1UT seline Schuld barbe!l-
tete, sondern für selne Arbeit einen WCNN auch geringen Lohn rhielt
Die der reichen Oberschic zugemutete Verzichtsleistung wırd urece Ver-
WEeIS auf den Exodus und den egen Gottes motiviert (V.15.14.18).

Die früheste Oorm des Sabbatgebots 1eg wahrscheinlich
Ditn ‚12—15 VOT und ist ohl erst In der exilischen eıt In den Dekalog
eingefügt worden.® Der Sabbattag (jom has$sSabbat V.12) wurde Jetzt
einem Ruhetag für We (Sabbat lejhwh V.14), einem Gottesdienst.
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Nachdem der Tempel Zerstor WarTr und we nıcht mehr uUurc Opfergaben
(bes Erstlingsopfer) famılıären Wirtschaftsproze. beteiligt und als
er der en geehrt werden konnte, entstand In uinahme sowohl des
alten Ruhetages als auch des Vollmondfestes’ dıie Vorstellung, daß We
gerade Urec eine regelmäßige Unterbrechung des Arbeıtsprozesses, urc
Verzicht auf einen Teıl des möglıchen wirtschaftlıchen Gewinnes geehrt WCI -

den ll em das uhe-Gewähren ber dıe Arbeıiıtstiere hinaus auch auf
dıe Kınder, dıe abhängigen Arbeiıter und Sklaven ausgedehnt wiırd,
bekommt auch das dtr. Sabbatgebot eiıne sozlale usriıchtung. Der Verzicht
auf totale wirtschaftlıiıch: Ausbeutung und Gewinnmaximierung wıird WIEe-
der mıt Hınwels auf den Exodus begründet; der Exodus wiıird AB iıchen
für dıe VO  —; Gott geschenkte Befreiung VOIl er rIron

Die drıtte sozlale eformgesetzgebung: Lev Im „Heiligkeitsgesetz“
Damıt sind dıe wıichtigsten Vorstufen des Sabbat- und Jobeljahrgesetzes

Lev 25 abgeschritten. ® Lev An gehört ZU so  en Heiligkeitsgesetz,
der Komposition priesterliıcher Reformgesetze, dıe In Lev 17026 eıne

gewIlsse Einheit innerhalb der priesterlichen Gesetzgebung darstellen Häu-
fıg wırd das Heılıgkeitsgesetz, auch Lev S schon ın dıe exilısche eıt

48datiert? und seine 50-Jahresperiode mıt der Exılszeıit 586—539
Jahre) in Zusammenhang gebrac Dann ware das eın Projekt für
den Neuanfang. och spricht ein1ges dıese Tu Datierung. Sach-
iıch Lev DAn VOTauUS, daß sıch dıe erst 1im Exıl eingeführte allwöchent-
C Sabbatf{ieler voll etablıert hat Literarısch gehört Lev 25 eindeutig
den etzten Stadien der Komposition, dıe ihren Kern ın Kapıitel 19 hat,
das ın mehreren Ringen Kap 18 und 20 un: dann Kap und ”„If herum-
gelegt wurden. Kap 25 ist frühestens mıt dem Festkalender
Kap 23 angefügt worden, jJedenfalls N iıhn SacCNAlıc. VOTaUS, nıcht 1U

1n der Nennung des ort genannten om-Kippur (25:9! vgl 23:2610); SOI-

ern auch In dem ort erstmals 1ın einem Festkalender erwähnten und
prominent vorangestellten Sabbat 23,1-3) als Namensgeber für das Sabbat-
Jahr 25,1-7) Schließlic hat auch die Zuordnung VO  — Sabbat- und obel-
jahr (/ mal Zeiteinheıiten) 1ın der Zuordnung VO  —_ Passa- und Wochentest
(vgl 25,8 miıt 23,15{f{f) eine Entsprechung. Da 1Un aber der Festkalender ein-
deutig den Wiıederaufbau des JTempels V  718 muß 1€eS$ auch für
Lev 25 gelten; sıcher gilt 1€eSs für die Gebote 26,1-2, dıe auch dıe Achtung
des Heılıgtums Alls Herz egen und Kap A Kap 19 kompositorisch
zurückbinden (vgl 19,31.30). SO gehört das Reformgesetz Lev DA schon ın
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dıe nachexilische eıt Termıinus QqUO ist dıe Beendigung des Wiıederauf-
baus des Jempels 1m Jahr 515 Chr:: möglıcherweise N aber schon
zumındest dıe Anfänge der sozlalen Krise, dıe In der Miıtte des Jhs Juda
erneut erschütterten, VOTaus (Mal; Jes 58; Neh Dann würde CS WIe das
Bundesbuch und das Dtn schon auf sozlale Mißstände antworten

Der ext ist weitgehend einheıtlic und Urc Jlederholungen, NKIUS10-
NenNn und Jahweprädikationen klar gegliedert. Alleın dıe Verse ar 2027 sind
mögliche Zufügungen. Der Wechsel VO  —; ers SINg. und plur., der früher
häufig A nla lıterarkritischer Aufteilungen wurde, ! ist
offensichtlich gewollt: 1mM SINg. sınd alle, jeden einzelnen betreffenden
Gebote und Anweilsungen formulılert; 1m plur. dıe generellen Bestimmungen
und Feststellungen. 13

Das Gesetz besteht aus Zwel Teilen Das Sabbatjahrgesetz V.2-7,
dem auch och 8-2 gehören Das Jobeljahrgesetz V.8-55
el projektierte Institutionen sind Uurc den /-Jahres-Rhythmus auf-

einander bezogen Das Sabbatjahr soll jedes Jahr, das Jobehahr jedes
Jahr eingerichtet werden.

5 V  — Dıie Neuregelung des BracheJjahres als Sabbatjahr
ML des Sabbatjahres

Sprich den Israelıten und Sagıc ihnen:
Wenn iıhr ıIn das Land kommt, das ich euch geben werde, soll das
Land einen Sabbat für We (Sabbat lejhwh) halten

V.3-5 Detailregelung der Brache
eCc Tre sollst du eın Feld besäen (vgl | D 23,10a)
und sechs TE so du deinen einberg beschneiden
und sollst ihren Ertrag einsammeln M Hx 23,10b),
doch 1m sı1ehten Jahr soll eın Sabbat für das Land (Sabbat sabba-
ton la’aras) se1n, eın Sabbat für WEe.
1C sollst du eın Feld besäen
un nıcht deinen einberg beschneiden,
den achwuchs deiner Ernte sollst du nıcht ernten
und dıe Irauben VO  — deinem Freiwuchs sollst du nıcht lesen
eın Sabbat-Jahr (senat Sabbaton) soll für das Land sein.

V.6-7 reigabe des Wı  wWwuchAses
Und der Sabbat des Landes (Sabbat ha’aras) soll euch ZUT Nah-
IU dienen, dır, deinem Sklaven, deıiner Sklavin, deinem Lohn-
arbeıter und deinem Beisassen, der als Fremdlıng be1l dır wohnt,
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und deinem ıch und den wılden Tieren, dıe 1im an: sınd, soll
all’ se1in Ertrag ZUT Nahrung diıenen.

In V WIrd die Einhaltung des Sabbatjahres für dıe eıt der Exıistenz 1mM
an geboten; V.3-5 wird SCHAUCI geregelt, Was In diesem Jahr tun sSC1
der Verzicht auf dıie bäuerliche Bearbeıtung VO  - er und einberg, und
V.6-7/ wird die Verwendung des Wıldwuchses bestimmt. Wiıe Aus V.3
erkennen ist, greifen die priesterlichen Reformer ausdrücklich auf diıe äaltere
Bracheregelung des Bundesbuches zurück (Ex E}  9 wollen ihr aber
Uurc ihre Gesetzgebung einen Inhalt und eine i Bedeutung
geben

Das nlıegen dieser Neuregelung wırd sofort eutlıc WEeNnN INan s1e
mıiıt der deuteronomiıschen vergleicht. Dıie ort VOISCHOMIMIMMECINC Übertragung
der ackerbäuerlichen Brache auf Kreditgeschäfte, dıe jene In den Hın-
tergrund gedrängt hatten, sollte ach dem ıllen der priesterlichen eIOT-
1989158 wıieder rückgäng1g emacht werden. Sie War ihrer Meıiınung ach eine

starke anthropologische Verengung, welche den Sanzch Bereich der
außermenschlichen Schöpfung Gottes außen VOT 1eß Darum übernahmen
S1e VO  c den dtn Reformern 11UT den edanken elıner allgemeınen, regel-
mäßılg wıederkehrenden Verzichtsleistung, dıe VO  — der esamtgesellschaft
gleichzeitig für WE vollzogen wurde, wollten aber der Ackerbrache einen

theologischen Inhalt geben, indem S$1e s$1e mıiıt der Sabbat-Idee VCI-

banden
Wıe In begrenztem Rahmen jede oche, sollte alle s1ıeben re ın

Anknüpfung dıe alte Brache-Regelung das Land zeichenhaft
seinen chöpfer und er zurückgegeben werden. Befreıt Adus der

menschlichen Verfügungsgewalt, ollten nıcht L1UT dıe Tiere, sondern auch
das Ackerland und dıe Weıinberge aufatmen können und ZUTr Ehre Jahwes,
dem chöpfer un er des Landes, Sabbat feliern dürfen V.4) Miıt die-
SC  - Brauchtum sollte Israel regelmäßig daran erinnert werden, daß
dıe Natur mehr ist als eın Produktionsmiuttel für den Menschen, daß S$1e ihr
eigenes Lebensrecht besıtzt und OT S1E nicht sıch selber verdankt, sondern
VOonNn Gott geschenkt bekommen hat

Die Umegestaltung der Ackerbrache ıIn einen festen, für alle Acker gemeı1n-
Sıeben-Jahres-Rhythmus barg natürlich erhebliche Versorgungs-

schwler1igkeıten In sıch In einer Landwirtschaft WIEe der palästinıschen, dıe
keine großen Überschüsse abwart. Die Reformer versuchten, diıesem
Problem echnung Lragen, indem S1e den Wiıldwuchs dieses Jahres
alle freigaben, nıcht 1Ur die benachteıiligten Gruppen WIEe 1mM Bundes-
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buch Dennoch blıeben Eınwände hinsıchtlich der Realısıerungsmöglichkeit
nıcht aus, WI1e dıe wortreichen Mahnungen 82 bewelsen:

18 So sSo ıhr meıne Gesetze un und meılne Satzungen sSo ihr
beachten und S1e Lun, ann werdet iıhr 1mM an sicher wohnen.

19 Und das Land wird seine Frucht bringen, daß iıhr euch satt
könnt und siıcher darın wohnen werdet.

Und WCNN du
‚,Was sollen WIT 1m s1ehten jehe: WIT en nıcht gesa
und UNsSCcCICHN rtrag nıcht eingebracht!“‘,

21 entbiete ich euch meınen egen 1mM sechsten Jahr, un Cr wird
den Ertrag für rel Tre einbringen.

Z Wenn ıhr 1im Jahr aussät, werdet ihr (noch) VO etzten Ertrag
bis 1Ns Jahr:; bIs se1ın Ertrag hereinkommt, werdet ihr VO

Vorjährigen
Dıie Einhaltung der Gebote Gottes 1m allgemeınen und des Sabbatjahr-

gebotes 1m besonderen, entgegnen die Reformer ihren Kritikern, wırd
einen großen egecn ZUT olge aben, daß keine Versorgungsprobleme
auftreten werden. Dennoch bleibt festzuhalten, daß dıe Realısıerung eıner
zeichenhaften ‚„‚Schöpfungsruhe‘‘ 1mM Sabbatjahr den Verzicht auf dıe karı-
atıven Funktionen der Ackerbrache nötig machte. Der „Umweltschutz‘‘
hatte schon ın bıblıschen Zeıten seinen Preıs.

V AT Die Eınführung des Jobeljahres
Dıie priesterlichen Reformer elı1ıehen 6S aber nıcht be1l diesem Verzicht,

sondern übertrugen die sozlalen Funktionen des Brache- und Erlaßjahres
auf dıe C116 Institution des Jobeljahres. Diese hat, sowelt WIT erkennen
können, keinerle1l Vorläufer in der alttestamentlichen Tradıtion; iıhr Name
‚„JOobel‘‘. wörtlich „W1  er  9 leıtet siıch wahrscheımnlich VO  a der 1dder-
hornposaune abh (Jos 6,4 u. Ö.), die bel der Ausrufung dieses Jahres VCI-

wandt werden sollte Luthers Übersetzung 35  all) ahr  6 versuchte, dıe hebrältl-
sche Wortfigur nachzuahmen, dıe Bezeichnung Jubeljahr, vgl englisc
‚ Jubilee:®. geht auf eın Wortspiel der Vulgata jubil(a)eı ZUEÜCK. das

jubılum ‚‚Hırtenlied“‘ erinnert.
V.8-9 des Jobel-Jahres, Datierung, allgemeine Ausrufung

Dann sollst du sı1eben Sabbatjahre (Sabbetot 0 .  Sanım) abzählen,
s1eben re sıieben mal, bis du die eıt Von sıeben Sabbat-Jahren,

Tre ast

297



Dann sollst du das Lärmhorn erschallen lassen 1m ona
10 des Monats, Versöhnungstag (vgl 23,26{1) Und ihr so
das Horn erschallen lassen in SanzZen Land

V.10-11a Inhalt der Institution: Grundsätze: Freilassung verpfändeter
Grundstücke und Personen

So so iıhr das Jahr der 510 TE (Senat hahämis$Sım e O  Sana) he1-
lıg halten
und eıne Freilassung (defor) 1m an für alle seine Bewohner AausS-

rufen (vgl Dtn 15;2)
obel) soll 6S für euch seIN.

Und iıhr so eın Jeder, seinem Landbesıtz (’ahuzzato)
zurückkehren (vgl V.13-34)
un ihr sSo. eın Jeder, seiner 1DDEe (mi$pato) zurückkehren
(vgl V.39-55).

1la ist CS, das Jahr der 5() re soll 6S für euch se1in.

V-Hb-12 Detailregelung: Brache WI1Ie 1m Sabbatjahr
11b 1C so ihr aussäen,

nıcht Sso ihr seinen achwuchs ernten,
nıcht sSo iıhr seinen Freiwuchs lesen (vgl V.4)

12 Denn ist CS, heilıg se1 65 für euch!
1re VO Feld so ihr seinen Ertrag (vgl V.6)

1le re DZW. 1m 50 Jahr, WeNnNn INan das ers Jahr miıtzählt, soll
Öffentlich ein Jobeljahr ausgerufen werden V.8-9); auch dieses Jahr ist eın
Sabbatjahr b-1  9 6S soll aber ber normale Sabbatjahre hınaus nıcht
NUur dıe Befreiung der Schöpfung, sondern auch die Befreiung der Gesell-
schaft ZU Inhalt en (V.10-113). Die sozlalen nlıegen der dtn eIOT-
InNeTr werden somıt VO  — den priesterlichen ıIn einen weıteren, auch dıe Natur
umgreiıfenden Horızont hineingestellt.

Die Freilassung (deror) er Landesbewohner, W1e dıe Reformpriester in
Anknüpfung dıe einstmals könıigliıchen (Gmadenakte formulıeren, soll ZWEI
Aspekte en er soll 1im Jobeljahr se1in Grunde1igentum, das 156 Ver-
schuldung ıIn die Verfügung anderer gelangt WAar, zurückerhalten V.10bS), und
jeder soll 1m Jobehahr, WE ß sich 1G Verschuldung einem anderen hat
verpfänden mussen, frei seliner 1DDeC zurückkehren dürfen V.10by)

€l1: Grundsätze werden 1m folgenden Gesetz detaıllıer geregelt, der
ers bezüglich der Grundstücke 3-34;, der zweıte bezüglıch der Personen
955 Dazwischen wırdS das für €e1 Bereiche wichtige Zinsver-
bot bekräftigt.
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AL Dıe degressive Schuldentilgung
Nun könnte INan einwenden, eiıne Ausweltung des Zeitraumes für einen

generellen Schuldenerlaß VonNn s1ieben Jahren 1im Dtn un: VO  —; 49 Jahren In
Lev 25 mache dıie gesamte Institution wirkungslos, da bel einer miıttleren
Lebenserwartung VON 40 Jahren 1L1UT die wenigsten der Betroffenen in
ihren enu kommen würden.

och damıt ware die Ernsthaftigkeıit der priesterlichen Reformer, den
119STan: der Überschuldung wırksam bekämpfen, be1l weıtem unter-
schätzt. Darum kommen s1e, bevor S1e sıch 1mM einzelnen mıt den rund-
stücken beschäftigen, auf eın Prinziıp sprechen, mıt dem s1e dıe
Befreiung VO  —; chulden schon VOTI dem Jobeljahr ermöglıchen wollen

Au Detailregelung des Rückkaufs
14 Wenn ‚du‘ (MTI: ihr) deinem Miıtbürger verkaufst Il pfän-

es oder Aaus der and deınes Miıtbürgers kaufst Il ZU

an nımmst), so ihr einander nıcht bedrücken (’al-tonu).
15 ach der Zahl der re ach dem sollst du VOoN deinem Miıt-

bürger kaufen, ach der Zahl der Ertragsjahre soll >R dır verkaufen.
16 Je mehr Tre 6S sınd, sollst du seinen Kau{fpreı1s erhöhen,

Je weniger Tre CS sınd, sollst du seinen Kaufpreıs verkleinern.
Denn dıe Anzahl der Erträge verkauft er dır.

17 1 so. ihr, eın Jeder, selinen Miıtbürger bedrücken (lo’-tOonu),
sondern VOI deinem ott sollst du dıch fürchten!
Denn ich bın ahwe, CuUeT Gott

Gerahmt 1st diese egelung Urc die Mahnung, den Miıtbürger nıcht
unterdrücken (V.14.17); 6S geht also nıcht normale erkäufe, sondern

den Übergang VON Grundstücken aufgrun: VON Pfandhaftung VO

Schuldner den Kreditgeber (vgl auch dıe Eıinleitungssätze ‚‚Wenn deıin
Bruder be1l dır verarmt‘“*‘ V.25.33.39.147)). Das faıre Verhalten zwıschen Kre-
ıtgeber und -nehmer soll sich 19808  —; ach Ansıcht der Reformgesetzgeber
darın ausdrücken, dalß der Kreditgeber diıe Ööhe der Schuld DZw. den Wert
des aIiur haftenden Grundstücks nıcht eın für alle mal festschreıbt, SOI-

ern eine degressive Wert- und Schuldenminderung auf dıe ursprüngliche
Summe zuläßt Als Berechnungsgrundlage dient €]1 dıe Jobeljahr-Pe-
rlode, eine Schuld, die z. B Anfang dieser Periode 100 U ausgemacht
hatte, würde sıch Jährlıc 9 ber die 5() re DIS auf null vermindern.
Der verschuldete Kleinbauer hätte somıt ach 25 Jahren NUuTr och dıe
Hälfte der Summe zahlen, se1n Grundstück zurückzukaufen.
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Der Verlust, den der Kreditgeber uUurc diese egelung in auf nehmen
muß, wIird ach Meınung der Gesetzgeber dadurch ausgeglichen, daß 61 1ın
dieser eıt VON seinem Nutzungspfand Gewiınn erhalten hat verkauft
DZW. uUurc ändung übereignet werden gal nıiıcht mehr dıe Grundstücke
elbst, sondern 1Ur och dıe vorübergehenden Nutzungsrechte Dıie
degressive Schuldentilgung innerhalb der Jobeljahr-Periode ist also urch-
AdUus als ernstzunehmender Versuch werten, die ökonomischen Gesetze
umzugestalten, daß eın Abgleıiten der Kleinbauernschaft In eine immer t1e-
fere Verschuldung verhindert wird.

V.13.23-28 Der Loskauf VO  — Grundstücken

V.13 Grundsatz
13 Im Jobel-Jahr (Senat hajjobel) so ıhr, eın Jeder, seinem

Landbesıtz zurückkehren (vgl
22 Ausführungsbestimmungen: Verbot unwıderruflicher Besitzüber-
tragung, Zulassung des OSKAauftTIs

23 Das Land aber so ıhr nıcht unwıderruflich verkaufen
enn MIr gehört das Land, enn Fremdlinge und Beisassen se1d ihr
mMIr

24 sondern 1mM SanzZech Land Grundbesiıtzes so ihr Auslösung
(ge’ulla) zulassen.

a Detailregelung der Auslösung verpfändeter Grundstücke
25 Wenn eın Bruder verarmt und VO  — seinem Grun:  es1Itz verkauft,

soll se1ın ıhm nächstverwandter Löser kommen und das VO  —; se1-
11IC  = Bruder Verkaufte auslösen (ga  .a  al)

26 Wenn CT keinen LÖser hat und 6S selbst chafft und die Ööhe seiner
Auslösesumme aufbringt,

AF berechnet 8 dıe Fe selines erKau{is und Za dem, dem eT

verkauft hat, das Überschüssige Il den es und gelangt
seinem Grun  esitz zurück.

28 Wenn 61 selbst nıcht (den Preı1s) aufbringen kann, den Nan ıhm
berechnet hat, bleibt das, Was CR verkauft hat, in der Verfügung
dessen, der CS gekauft hat bıs ZU Jobel-(Jahr), und GT wırd freı
1mM und gelangt seinem Grun:  es1ILz zurück (vgl V.13)

Die posıtıven Folgen des Eigentumskonzepts, das dıe priesterlichen
Reformer anstreben, werden jer erstmals greifbar. Der unwıderrufliche
Verkauf VOonNn Grundstücken und damıt dıe endgültige Vertreibung über-
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schuldeter Kleinbauern VO  b iıhrem Erbbesitz wird genere verboten
Dies entsprach ZWal altem famılıärem Brauch, Trhıelt aber erst Jjetzt eine
are theologische Begründung: Eigentlicher E1gentümer des Landes,
stellten dıe Reformer klar, Warl ahwe, und dıie israelıtıschen Famıiılıen hatten
auf dem göttlıchen igentum 1Ur das Nutzungsrecht, Gottes act-
arbeıter ohne VoO Verfügungsgewalt ber ihren TUnN! un en
Darum mußten S1e genere die Auslösung (ge’ulla), den 116  au
nifolge VON Pfandhaftung übereigneter Grundstücke zulassen.

Die Reformer versuchten NUN, der alten verwandtschaftliıchen Olldarı-
tätsverpflichtung, Grundstücke verschuldeter Siıppenangehörıiger auszulö-
SCHIL, dadurch wlieder mehr Realısıerungschancen verschaffen, daß S1e
diese ihre eCeu«cC degressive Schuldtilgung anpaliten Ja, s1e rechne-
ten damıt, daß der Betroffene selber seiınen Besitz zurückkaufen
könne, da ach ihrer Vorstellung selbst als ‚„„‚Schuldsklave‘‘ och einen
Lohn erhalten soll SO dıe Chancen, mıiıt VO  - Verwandten
oder Neine den eigenen Grun:  eSsITLZ wlieder freızubekommen, eutlic
gestiegen. Im Jobeljahr sollte 61 ohnehın den ursprünglichen Besıitzer
zurückfallen

9-3 Ausnahmeregelungen
9-3 Ausnahmeregelung Verfahren bel Stadthäusern

Wenn jemand eın ONNNAauUs 1ın einer ummauerten verkauft,
soll dessen Auslösung bis AB Ende des Jahres seınes erKauis

seln. Nur (begrenzte eıt besteht Auslösemöglıichkeıt.
3() Wenn 6S nıcht bıs ZU Ende eines vollen Jahres ausgelöst wiırd,

dann geht das Haus, das ın eıner ist, die 9000 Mauern hat,
unwıderruflich den Käutfter für iImmer ber.
Es kommt nıcht fre1 1im Jobel-(Jahr).
och für Häuser in Sıedlungen, dıe keine Mauern rundherum
en und ZUT Flur des Landes ‚„‚gerechnet werden‘‘, besteht AHs.
lösemöglıchkeıt. S1ıe kommen 1m frel.

D Ausnahmereglung Verfahren be1l Levıtenbesıtz
3° och für dıe Levıtenstädte, die Häuser der Städte, dıe ihnen g_

hören, besteht für die Levıten dauernde Auslösemöglichkeıt.
33 Und WEeNN - kemer: VON den Levıten auslöst, kommen ;dıe VCI-

kauften Stadthäuser‘‘ se1nes Besıtzes 1im frel.
Denn Stai  auser der Leviten sınd CS; ihr Grun:  es1ILz inmıiıtten
der Israelıten.
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34 och das Weıideland ihrer Städte kann nıcht verkauft werden,
enn 6S gehört ıihnen als ew1iger Grun:  esItz

Wıe konkret sich die Reformer ber die Realısıerungsmöglıichkeıten ihres
Konzepts edanken gemacht aben, sehen WIT diesem Abschnitt Sıe
begrenzten dıie Rückkaufmöglichkeıit VOIN Stadthäusern auf eın Jahr und
nahmen s1e AUS$ der Jobeljahrbefreiung auS, da 6S nıcht Zzuzumuten WAaäl, daß
die Stadtbevölkerung dauernd ZU mzug SCZWUNSCH wurde
Dagegen hıelten s1e für Orilıche Anwesen, dıe für eine funktionı.erende
Landwirtschaft unverzıchtbar der Rückkaufsmöglichkeıit fest

Wenn dıe Reformer wiederum für Sta  auser der Levıten eıne dau-
ernde Auslösemöglıichkeıt zuließen und ’ ıhr Weıideland dem Kreditgeschäft
Sganz (V.32-34), ann wollten s1e damıt deren Wirtschaftsgrund-
lage VOT jeder Beeinträchtigung siıchern. Das priesterliche Eigeninteresse ist
167 mıt Händen greıfen.

5-3 Das Zinsverbot

Am Ende des ersten e1ls der Ausführungsbestimmungen ZU Jobeljahr-
gesetZ welsen die Gesetzgeber och einmal auf das Zinsverbot hın, das WIT
schon Aaus dem Bundesbuch und Dtn kannten:

35 Wenn eın Bruder verarmt und seine and be1l dır wankt, sollst du
in unterstütze [Als Fremdlıng und Beisasse| CT soll bel dir
Leben bleiben

36 1C. sollst du VON ıihm 1Ns und Aufschlag nehmen,
sondern deinen ott sollst du fürchten,

daß eın Bruder be1l dir Leben bleiben kann.
37 } O sollst du ıhm eın eld auf Zinsen geben,

und auf Aufschlag sollst du ıhm nıcht deine Spelse geben
38 Ich bın ahwe, CUuUeCeI Gott,

der euch AUus dem anı Agypten herausgeführt hat, euch das
Land anaan geben, SN6T Gott se1n.

Wohl gehört das Zinsverbot ZUT Institution des Jobeljahres nıcht unmıt-
telbar dazu:; 6S hat aber insofern mıt dem nlıegen der Reformer {un,
als S1e das Anwachsen der Verschuldung verhindern wollen Die VONN ihnen
projektierte Schuldenermäßigung hat den erzic auf Zinsauifschläge ZUT

Voraussetzung und schreı1 den enoOr dieses Gebotes weıter fort Vom
Bruder auch och Zinsen nehmen, ware eıne Unterdrückungs-

maßnahme, VOI der die Gesetzgeber eingangs gewarnt hatten V.14.17) Statt
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dessen soll 6S den Besitzenden darum gehen, die verarmten Brüder unter-
tutzen und ihr Lebensrecht ıIn der Gesellschaft achten Diese
Maxıme, die nıcht 1Ur für das Zınsverbot, sondern für das gesamte obel-
Jahrgesetz gilt, ist eine direkte Konsequenz AUS den Befreiungserfahrungen,
dıe Israel mıiıt seinem ott emacht hat Die Selbstprädıkatıon
Jahwes als Befreier AUus Ägypten und er des Landes anaan schlıe.
darum volltönend den ersten Unterteil des Jobeljahrgesetzes ab

9-4 Dıie Neuregelung der Schuldsklavereı

Der die Freilassung der Personen betreffende zweıte Unterteil des Geset-
Z hebt mıt einer Novellıerung des Schuldsklavengesetzes
9-4 ufhebung der Schuldsklavere1 Israelıten

39 Wenn eın Bruder be1l dır verarmt un siıch dir verkauft, sollst du
ih nicht als Sklaven behandeln mıt Sklavenarbeıt

— Z ——Wiıe eın Lohnarbeiter (Sakır) oder W1Ie eın Beisasse (t0Sab) soll CI

be1l dır se1n, bis ZU Jobel-(Jahr soll CT bel dır arbeıten.
41 Dann soll er VO  —; dır freiıkommen, und seine Öhne, und wılıeder

selner 1ppe gelangen, DAr Grun  esItLz seiıner Väter soll T

zurückkehren (vgl V.10by)
Denn meıne Sklaven sind s1e,
die ich AUusSs dem an Agypten herausgeführt habe.
1C sollen sS1e ach Sklavenart verkauft werden.

43 1C sollst du ber iıhn mıt Härte herrschen
(lo’-tirda bo beparak),
sondern deinen ott sollst du fürchten!

Hıer muß INan NUunNn hinsehen, das Reformanlıegen der Priester
erkennen, enn auf den ersten 1C. scheint 6S S als nähmen S1e

dem Systemzwang ihrer Gesetzgebung folgend eine erhebliche Ver-
schlechterung der Lage der Schuldsklaven in auf: 49 Tre Dıenst
sechs Te im Bundesbuch und Deuteronomlium:;: und auch VO  —; dem im
letzteren eingeführten Startkapıital ist nıcht mehr dıe ede och der erste
Schein rüg Es geht den Reformern vielmehr darum, den Charakter der
Schuldsklavere1 Israeliten grundsätzlıch wandeln Der
Bruder soll nıcht mehr als Sklave behandelt und mıiıt Sklavenarbeıiıt traktıiert
werden ber ih darf nıcht mıt ärte, mıiıt körperlicher Züchti-
Sung geherrscht werden (V.43; vgl V.46); dessen soll GF W1Ie eın Fahn-
bzZzw. Gastarbeiıter bıs auf die Wahl des Arbeıtsplatzes seline Persönlıich-
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keıtsrechte enhalten und W1e diese entlohnt werden Das el N

geht den Reformern darum, dıe Schuldsklavere1 ın eine orm der bhäng!-
SCI Lohnarbeit umzuwandeln. Dann sSınd aber dıe TE keineswegs 1Ur

belastend, sondern auch eiıne Garantıe, bIis ZU Jobehahr eın geregeltes
Auskommen finden Der Verdingte hatte jedenfalls eıne eutlic
siıcherere Zukunftsperspektive als der Tagelöhner, der LLUT ach aniallendem
Bedarf geheuert und gefeuert wurde. Und als Verdienender hatte 6 urch-
AaUus dıe Möglıichkeıt, seinen verschuldeten Grun  es1ILz auch schon vorher
zurückzukaufen und wleder unabhängig bewirtschaften. Das ist ohl
auch der TUn afür, daß die Gesetzgeber für diesen Personenkreis gal
keine gesonderte Auslösemöglichkeıt vorsahen: CI War nıcht mehr versklavt
un! Tauchte deswegen auch nıcht mehr unbedingt vorzeıitig befreıt
werden.

Die Reformer begründeten dıesen t1efen ingr1 in das Ver-
fügungsrech der besitzenden Schichten damıt, daß S$1e WEe selber ZU

eigentlichen E1igentümer er israelıtiıschen Sklaven erklärten, dıe CI Aaus

AÄgypten befreıt hat Darum durfte 6S unter Israelıten keine Sklavereı 1im
eigentlichen Sınne mehr geben Wohl scheuten sich die Reformer, dıe
Personalhaftung des antıken Kreditrechts als solche 1n rage stellen, aber
S1e stießen doch aufgrun der relıg1ösen Befreiungserfahrungen sraels
1m Bemühen deren Humanıislerung fast bıs einer Abschaffung der
Sklavere1 VO  Z Und 6S kann einen mıt bıtterer ehmut erfüllen, WI1Ie ange
dıe Chriıistenheıiıt gebraucht hat, diesen chrıtt endgültig vollzıehen

4-4. Die Beschränkung der Sklavere1l auf Ausländer

egen des tıefen Eıngriffs iın dıe Eigentumsrechte der Besitzenden lassen
sıch dıe Gesetzgeber gleichsam Z Irost herbel, den auf VON Aus-
ändern als Dauer-Sklaven, den er neben der Schuldsklaverel immer SCSC-
ben hat, ausdrücklich zuzulassen.

Was aber deinen klaven un: deine Sklavın etr1ı dıe dır gehö-
Ien werden, VO  —; den Völkern, die dich herum sınd, VO  —; ihnen
möÖögt ıhr einen klaven der eine Sklavın kaufen

45 uch VO  an den Söhnen der Beisassen und Fremdlınge be1l euch
mögt iıhr kaufen und VONN ihren Siıppen, dıe be1l euch sınd, dıe S1e
In Land gebären. Sie sollen euch als Besıtz gehören.

46 S1ıe könnt ihr Söhnen auch ZU dauernden Besıtz vererben,
ıhnen sollen S$1e dıenen.
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och ber CUTC Brüder, dıe Israelıten, sollst du nicht, eiıner ber
den anderen, mıt arte herrschen (10’ tirda bo beparak).

och WIeE schon dıe Rahmung ze1et:. War dies für S1Ee eın elgenes
ema, sondern diente 1U dazu einzuschärfen, die eigenen Brüder nıcht mehr
WI1e Sklaven ‚„„mıt arte beherrschen‘“‘. Man INag dieses Zugeständnıs als
oppelte OTra schelten, mu sıch allerdings klarmachen, daß dıe Sklavereı
In der Antıke eın selbstverständliches Element des Wırtschaftslebens WaT

WIE heute dıe Fabrikarbeıit uberdem wurden 1er dıe ethnıschen Grenzen der
israelıtıschen elıg1on wirksam, dıe Ss1ie erst In ıhrer ıstlıchen Fortschreibung
hat überwınden können. Dıie Ausländer hatten 1UN einmal der Befreiungs-
erfahrung, dıe Israel mıiıt WEe emacht hatte, keinen Anteıl Wenn aber bıs
In JjJüngste Zeıt dıe we1ißen Christen In Südafrıka gerade diese Verse benutzten,

ıhr Apartheıd-System 1D11SC rechtfertigen, obgleıc dıe Schwarzen,
die S1E WIE Sklaven unterdrücken, ZU größten Teıl ihre chrıistlıchen Brüder
und Schwestern sınd, ann 1st dies eın eklatanter Mißbrauch des Jextes,
daß Uullls dıe Schamröte 1Ns Gesicht steigen müßte

47-54 Dıie Auslösung israelıtischer Schuldsklaven be1 Ausländern

4 / Wenn dıie and des Fremdlıngs oder Beisassen bel dır erstarkt,
un: eın Bruder ıhm gegenüber chwach wırd und siıch einem
Fremdlıng oder Beisassen be1 dır verkaufen muß der der ach-
kommenschaft der 1Dpe elInes Fremdlings,

48 soll für ıhn, nachdem OF sich verkauft hat, Auslösemöglichkeit
(ge’ulla) bestehen. Eıner VO  —; seıinen Brüdern soll ıhn auslösen.

49 der se1in nkel, der se1In soll iıh auslösen, oder WECeNnN
seiıne and erstarkt, soll sıch selber freikaufen

5() Dann soll er mıt seiınem Käufer rechnen VO  — dem Jahr se1ines
Selbstverkaufs bis Zu Jobel-Jahr. Und 6S sEe1 seline uc  auf-

ach der Zahl der ahre, ach der Zeit, die CT als Lohn-
arbeıter be1 ıhm SCWECSCH ware.

51 Wenn CS och viele Tre sınd, soll wi£ ıihnen gemäß seliner Auslöse-
Von seinem Kaufpreıis zahlen

S> Wenn 1U wenige re bıs ZU Jobel-Jahr übrig sınd, soll 8 6S
ıhm berechnen; gemäß selinen Jahren soll A8 seıne Auslösesumme
ezanlien

53 Wıe eın Lohnarbeiter soll GT Jahr für Jahr be1 ıhm se1n, nıcht soll
INan ber ıhn mıt arte herrschen (lo’-]ırdamnnu beparak) VOT
deinen ugen

305



54 Wenn wiß auf diese Weıise nıcht ausgelöst werden kann, soll viß fre1i-
kommen 1m Jobel-Jahr, CT und seine ne mıiıt ıihm

Der einzıge Fall, für den hinsichtlich Personen die Forderung eiıner uslO-
SUNg bestehen bleiıbt, 1st der, da ein verarmter Israelıt Schuldsklave eines
reichen Ausländers geworden ist Die Reformer machen sıch nıcht anhe!1l-
schig, auch dıe 1mM an wohnenden Ausländer ZUr Aufgabe der Schuld-
sklavereı zwingen; azu hatten s1e keine aCcC Dennoch ollten die
Israelıten darauf achten, daß ihr versklavter Miıtbruder nıcht schlecC
behandelt wurde Zusätzlich welteten S1e den Kreıs der ZU Loskauf
erpflichteten Au  N IC 1U dıe Verwandten des ın Schuldknecht-
schaft Geratenen, sondern alle Israelıten, die jer als ‚„seıne Brüder‘“‘® AD O-
strophiert werden, wurden aufgefordert, es {un, ın freizubekom-
inen vgl Neh 5,8) Die 1m an! wohnenden Ausländer ollten 1Ur

insoweıt dem Jobeljahrgesetz unterstellt werden, dalß auch sS1e 1m Jobeljahr
israelıtısche Sklaven freilheßen und dıe degressive Schuldentilgung
ZUT Erleichterung des skaufs anerkannten V.50-52)

5.70 V.55 Abschließende Begründung
55 Denn MIr gehören dıe Israelıten als Sklaven,

meılne Sklaven sınd s1e,
dıe ich Aaus AÄAgypten herausgeführt habe (vgl V.42.38).
Ich bın ahwe, eueT Gott

Wıe der © SCANI1eE auch der zweıte Unterteil mıt einer volltönen-
den Prädikatıon Jahwes als Befreier sraels Weıl 6I dıe Israelıten AaUus der
ägyptischen Sklavereı befreıt hat, können S1e 1U ottes Sklaven, nıcht aber
Sklaven VO  — Menschen selen CS 19808  e Israelıten der Ausländer se1n.
Der Zusammenhang zwıschen dem theologischen Bekenntnis un: der
sozlalethıschen Forderung ist ganz unmıiıttelbar. er Angehörige des Got-
tesvolkes, und se1 A och verarmı(, hat dıe ur eines VOIN Gott Befre1-
ten; un! deswegen ist 6S eine Beleidigung Gottes und eine Annullherung
seiner Befreiungstat, iıh ın Verelendung und Sklavereı treiben. j1elmenNhr
mussen ach Ansıcht uUuNseICI biblischen Zeugen dıe wirtschaft-
lıchen (Gjesetze abgewandelt werden, daß das Gottesvolk die ıhm
VOIN Gott geschenkte Freiheit ın eıner befreıten Schöpfung verwiıirklıchen
kann.
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Die Realısierung des Sabbatjahres IM frühen udentum

Die Ausnahmeregelungen V.29-34) und Zugeständnisse (Versklavung
VON Ausländern bleibt erlaubt, V.44-46), für die der alttestamentliche lext
VO  — Chrısten häufig als „niıcht adıkal genug  66 krıtisiert wırd, belegen
gerade, daß das Gesetz für dıe konkrete Realisierung und nıcht eiwa als utO-
pıscher Entwurf gedacht WAar. Dennoch i1st In der nachexıilıschen Zeıt 11UT
das Sabbatjahr, nıcht das Jobeljahr umgesetzt worden. Das äng wahr-
scheıinlich damıt9 dal3 dıe AaUus der Sabbatidee stammende Vor-
stellung einer Befreiung der Gesellschaft Uurc eine regelmäßige restitutio
In integrum 11UT durchführbar SCWESCH wäre, WCINN 6sS eıne gerechte
Verteilung VO  —; Tun und en gegeben hätte. Sonst hätte eine uUucCKkKehnhr
der AUus Schuldknechtschaft Befreıten ihrem Grun  eSsITLZ Ja immer NUuTr
dıe gleichen ungerechten Ausgangsbedingungen restitulert.

Ine solche ideale Neuverteijlung des Landes sah ZWaTl der ‚,‚ Verfassungs-
entwurf“‘‘ des Ezechielbuches AaUus spätexilischer eıt VOI (Ez ‚3'49  9 in
46,17 findet sıch ort übrıgens schon eine annlıche Vorstellung VOoON einem
senat deror), S1e konnte aber OIIenDbDar weder bel den ersten großen ück-
wanderungen Aaus dem Exıl och In der sozlalen Krise der persischen eıt
durchgesetzt werden. Neh belegt nıcht die Durchführung des obeljah-
resi” 68S handelt sıch vielmehr eine einmalıige Lastenbefreiung ın der
Linie des königlichen Gnadenaktes (deror) Wohl aber belegt Neh 348 daß
er den frommen Dıasporajuden der lenor des Jobeljahrgesetzes, daß
jeder Jude dıe Verpflichtung habe, seıne bel Ausländern In Schuldknecht-
schaft geratenen Miıtbürger loszukaufen (vgl Lev ’  9 durchaus auf-

wurde. In Juda selbst seizte sich mıt der Kanonisierung der ora
schhebnlıc eine andere Lösung UIC dıie aber eher schärfer als dıe obel-
Jahrgesetzgebung War ine Kombinatıon der verschärften allgemeınen Bra-
cheregelung des Sabbatjahres Von Lev 25,1-/7 mıt dem Schuldenerlaß
(“Semitta) VO  — Dtn 15,1-3; 1€Ss wırd VOT em belegt Uurc dıe nach-
exilische Selbstverpflichtung des Volkes Neh 10, CS V.32 el ‚„daß WIT
das sıebte Jahr un:! alle Schuldansprüche ruhen lassen‘“‘ (natas). Dal}
das Sabbatjahr ıIn dieser Kombinatıon erheDbBlıcher Belastungen und
Gefährdungen, die siıch dadurch für die Ernährung der Bevölkerung CTZAa-
ben zumiıindest VOoO  —; den Frommen eingehalten wurde, aiur g1bt 6S ZWI1-
schen dem vorchristliıchen und nachchristlichen Jahrhundert mehrere
posıitive elege, * ach osephus gewährten Alexander und Caesar den
en für das Sabbatjahr Steuerfreıiheıt, die VO  —; den Römern allerdings
ach dem Bar-Kochba-Aufstan zurückgenommen wurde. Indırekte Belege
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sınd dıe Ausnahmeregelung des Prosbul, dıe Hıllel zugeschrieben wird, }
und dıe sarkastısche Bemerkung Tacıtus’ in seinen Hıstorien V ‚„„‚Da das
Nıchtstun (den Juden) Freude macht, wırd jedes Jahr dem Müßiggang
gewelht.‘‘

Das utopıische Potential des Jobeljahres
IM frühen uden- un Christentum

Das nichtrealisierte utopische Potenti1al VO  —_ LEeV z wird 1mM frühen uden-
und Christentum In dıe eschatologischen Erwartungen aufgenommen. In
Jes 61,1 ist Von einem mıt Gottes Gelst Gesalbten dıe Rede, der den eian-

Lastenbefreiung deror) verkünden werde. Damiıiıt ist 7Z7Wal ursprüng-
iıch 1m übertragenen Sınn 11UT allgemeın eine Befreiung sraels gemeınt, das
sıch aber In den Armen, dıe Dfer der persischen Fremdherrscha sınd,
repräsentiert sıeht Im Gefolge der allgemeıin beobachtenden Tendenz,
die metaphorischen prophetischen Verheißungen 1mM wörtlichen Siıinne auf
eıne wunderbare eschatologische Heıilswende interpretieren, wiıird
Jes 61,1, kombiniert mıt Lev Z ZU Ausgangspunkt der offnung einer
großen, VO ess1as eingeleıteten zukünftigen sozlalen Befreiung des

Israel Das eindrücklichste OKumen ist aliur 11Q eic
In diese Tradıtion ordnet as Jesus ein; indem f ihm In seiner PITO-

grammatischen Antrıttspredigt LK 4,181 dıe Verheißung Jes 6111 In den
Mund legt und S1€e mıiıt seinem Kommen realisiert sieht. *90 Uurc uiIinahme
eiınes Zıtates Aaus Jes 56,6 unterstreicht 61: €]1 och einmal den sozlalen
Charakter der Befreiung: Es sınd die WITrTKIICc Armen, dıe den wirt-
schaftliıchen /Zwängen „Zerbrochenen“‘, denen Jesus mıt seinem Kommen
dıe Befreiung verkündet. Diese realısıert sıch nıcht 11UT In seinen Heilungen
der chronisch Kranken, die ıIn dieser eıt als AIINec Bettler iıhr Leben friste-
(CI; sondern auch dadurch, da CI den Reichen Gericht ankündigt
(Lk 6,24-26) und ihnen 11UT dadurch Anteıl eıl gewährt, daß S1e sıch
VO  e} ihrem ungerechten Reichtum ‚„„loslösen‘‘ und den Armen reichlich
Almosen spenden (Lk ‚4'33 11,14; 12,33; 16,9; 18,22; 19,8f; Act9
9,36 10;2.4.31; In der urchristliıchen Gütergemeinschaft (Act 4,34{1)
1st ach as eın uCcC weılt dıe utopische Dimension VON Lev Z realıslert.
Die ort konziıpilerte große sOzlale Befreiung wırd allerdings VO  —; Jesus sel-
NneTr Meınung ach VOIN ihrer Begrenzung auf Israel entschränkt un: gıilt 98808  —;

en Armen (Lk 222 Hinweils der Heılungen VOonNn Heiden HTrc
Elıa und Elısa).
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Das Erlaßjahr, auch eine Tora für Christen!

Im Fall des Erlaßjahres 1eg eıne Gesetzes-Iradıtion der Hebräischen
VOTI, dıie ber ihre eschatologische eıterführung 1m frühen Judentum

ausdrücklich ın das Neue Jestament aufgenommen wurde. €e1 zielen dıe
Weısungen Jesu etwa 1m Feindesliebegebot ın der lukanıschen Fassung
6,37 wleder auf Realısıerung VON Schuldenerlaß, dıe Almosenforderungen
auftf Loslassen des Reichtums zugunsten der Armen, WIEe 1€6S$ auch Tenor der
verschiedenen Erlaßjahr-Gesetze SCWESCH Warlr (Dtn ’1'1 9 Lev Es
ıst deswegen meıiner Meınung ach In diesem Fall ohne Jedes theologische
Problem, WCNnN Chrıisten auf der uche, W1e den Weılsungen Jesu mehr allge-
meın verpilichtender Charakter und mehr sozlale Wiırkung verschafft WCCI-
den kann, wlieder dıe entsprechenden Weisungen Gottes Israel
anknüpfen: es un Gottesvolk stehen der gleichen VerheIl-
Bung, daß ott seline befreiende Gerechtigkeıt die unterdrückenden
Zwänge wirtschaftlicher Eigengesetzlichkeit aufrichten wırd, un: €el1| sind
VOoON ihm aufgefordert, davon schon Jetzt Wirklichkeit werden
lassen.
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